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Die Eeklagte _wird verurtei l t ,  an derr Kläger 832,69 EUR nebsr
Einsen in llöhe von 5 PrcizenEpunkten ttbei derr Basiszinssarz
hieraus selt dep 29.05.2008 sowie ar:ßesgeyictrt lrcl.e
Änwaltskoglerr in nöhe vorr 155,30 Etm nebst zirrEen in Höhe
vQn 5 Prozentpudcten über dem BasiezLnesatz trieraus seit dem
29. 05 - 2008 zu zah,len

fm übriEen wird die Klage abgewieaen.

Per Kläger trA,gE 9 E, die BekLagte trägt 91 + der Kosten des
Rechcsetreits.

3. Dae Urtei l  isL worläufig vol lstreckbar.

D+* Eelrxagte lrä.nn die vollst.reekung des K1ägers d,urch
Sicherheitsleistr:ng in X{öhe von 120 S des aufgrund äes Urteils
vol,Lstreckbaren Betrages abwenden, farls nicht der Kläger
arlrrör sicherheit in Höhe von 120 s d.es jer*eil,s durch ihn zu
vollstreckerrden Betrages lel"stet .

),
T

Der Kläger kann dle vollstreckuqg der Beklagren durch
El-ch'erheitsleistrrng in 

'IIöhp 
von 120 * Bes aufgrr-urd äes urteils

vol,lstreckga5sn Betrages *abwenden, 
faIIs niEnt die Beklagte

uuvor sibherheit i.n Höhe von 1?0 t d.es jeweils durch *ie-zu
vollstreckenden Betragtss leistet

Der Streitwert wird a\f 922,00 .EIIR festgesetzt.4 .

'I'
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der Beklagten resEl iche

Der Pkw des Klägers, T)p Ford Escort vnrde am ?5.LI.2007 auf dem

"Burger-ILingrr Parkp]-atz bei Bruchsal. durch deu Fuhrer des bei

der gektagten versictrerten Pkws so stark heSchAd.lgt, dass dae

F'atrrzeug des Klägers danach nicht mehr fahrbereit war -

Die umfassende EinatandspflichL

UnfäItBchäden ist urrstritt-ig'.

der Belclagtsen ftir die

Die Bekl-agte hat bis auf die reetlichen MietwagenJcosten alle

vom rIäger aufgrund des VerkehrsrmfalLe gef tend g'emachten

sctradensposiEionen gezahlt .

Der  Kläger  mietete im Eei t raun vqm 27.11.07 bts  eum t1 -L2.2oo '7

eirr , kleineres in die Fa-hrzeuggruppe 1 einzustuf,end,es

Ersatz,f alerzflrg, wofür itwr seitene der Mietwagenf irma tnf

Autovermietung oHG für die Mietdauer vö.n 1.4 Tagen ein BeLrag in
t{6he von 1.6!9,34 EUR brutrto berechnet wurde.

oie Beklagte hat an den Kläger auf die Mietwagenkosr,en einen
Betrag in fföhe von 597f 34 EIJR gezatrlE.

Der Kläger meint der qesamte fiir die t*lietwagenkostsen in Rechnung
geeteLLte Betrag seit ihm seiEens der neklagEen zu erstattefi.

Tatheshend:

Der Kläger macht gegerrtLber

Miet!üaEenkoBtsen qeltend .
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Er sei bereehtigt gewesen, das F'alrrzeug zrl einem r'iber
dem Norrnaftarlf tiegend,en höheren Tarif "Unfallersatztarif 

,,

anzumiet€Il, da er finanziell nlcht in der l,age g'ewesen sei,
die Mietwagerrl<osterr vorzuf inanzieren od,er hierfür Sieherheit
zu laieten r:nd da er dalrer unfall-bedingte Mehrleietungen Cer
Miettuagenfirma in Form einer Kreditierung der Mietwagenkosten in
Anspmch ha-be nehnten müssen.

zudem meint €F, es gei erforder]"ich gewesen, daEg auch ein
zweitfahrer mlt dem Mietfahrzeug habe fahren d{Irfen, da
einerseite eein besch^iidigter pkw von mehreren personen gfenutzt
worden sei r.rnd da zwei Fahrer auf die NutzuaE deE Fahrzeuges
angewiesen gewesen seien

Er bea:rtragt t

Die Eekragte zu verurteiren, arr den K1äger g22,ee EUR nebst
zingen in IIöhe won 5 prozentpr:nkten über dem Basiszinesatz
hieraus seit Rechtshängigkeit zu zahlen sowie

dLe Beklag:te zu veru-rteilen, an derr Kräger nicht aruechen_bare
Anwaltskoste'in uöhe von 155,30 EUR rrebüt zineen in Höhe von
5 Prozentpunkten über dem BasLselne seit Rechtsbängigkeit zu
zahlen.

Die . Beklagte beantragt

die rlage ajrzuweisen.

1 .

2 .



Seite 5

Sie rneint, die gelterrd g:efttaeh-ten waitaren lvlietwagenkosten selen

nicht erforderlieh Elewese$., d.a es d.ern Kläger möglich und zumutbar

gawesen wäre, ein Falrrzeug zrl einem erhebllch gii+stigeren

Tarif anzumieten, ?üdem seien die angefallenen Kosten f{tg einen

zweitfah,rer nicht gerecht,fert'igt -

lfegen d.ee weitergeh€eden Sachvortrages der Farteien wird auf die

eingereichten sshriftsätze nebst Anlagen werwiesen-

Ent s ehe i dung E g rtinde t

Die zuläeslge K1age ist zum größten Teil begrrrind'et, im Übrigen

ist sie unbe,gründeb '

Def Kl-äger hat gegen die Beklagte einen Arrspruch auf d.ae zahlen

wej.t'erer Miet!'Tagenlcosten in Höhe von 832,69 EUR gemäß den SS 7,

1 8  S w G ,  s 2 3  A b s .  L  u f l d . 2  B G B ,  1 A b s .  2 ,  4 9  A b S .  l -  N r -  1 s t v o ,  6 ,

24 SLVG, L, 3 FfIVG (alte Fassung) '

Da der Kläger die nreditierurg der MieEwagenkoslen dureh

das t"tierwagenurrternehmen als unfallbedingte Mehrlelstung

in Ansprüch Eenommen hat und da thm keln Verstoß gegen

&ie Sch.a.densminclenmgspf licht aur Last zu legen war/ war

bezüg1ich der Mietwagenkosten die Inaneprucltnahme eir:-es tilrer

dem Normaltarif liegenden höheren Tarifes (IlnfalLersatztarif)

erforderlich,

Da die Erforderlichlceit der Nuterrng d.es Eernieteten Pktäts dufch

einen ZweiEfaluer im Miet,aeitraum nichE ausreichend dargelegt

wurde, waren die ZusaLzkoeten f{rr einen zweitfalrrer nich.t zu

erstatten.
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Eün Geeclrädigter hat gemä-ß S 2+9 BGB grrradsätzlich bei der
Eeschädi$rn eeineE Fahrzeug.es einen Anspruch. auf die Anmiecung
eines Ersatzfatrrzeuges. er mllss redigrich nachweigen, d,ass er eirr
Fahrzeu5J bel ensprecheodem Fahrbeda.rf genutzt hat.

Da die Beklägtre bereits vorgeriehtlich eirren Teil der geltend
grernachten Mletwagenkosterl erEtatEet h.a.t, hE-t Sie damit die
grundsätzliche gerecb.rigfung des Krägers zu]- anrrzurlg eines
Ersatzfahru eUEeS anerkarrnt ( s - hierzu L,a1dgeriCht KarlSnrhe, g .
z i v i l ka rmer ,  u r re i l  vo rn  28 .03 .2008  ,  Az .  g  s  r - J -6 /07 ) .

rm Rährhen des Schad-ensersatzengpruches ist gemäß S 249 BGB der
erforderliche Aufwand zur HerstellunE d.es zuetandes, d.er oLrne den
Eintritt dee schadensereigrrisses gegeben wäre, zu ersetzen.

Es sind die Mietwager:koeten zu ergEaEten, d.ie ein verständiger
wirtrschaftlich denkender Meneeh in d,er lage des Geschädig[en für
zweclnuäßig r:n'd notluendig halben darf , ![ach dem arrs dem Gr'ndsauz
der Efforderliehkeit hergeleiteten Iatrirtschaftllshkeirsg,e,bor ist
im Ra.t[nen des Eumutbaren von mehreren raöglichen wegen z' '
*schladensbehebr.rng der wirtschaftlichere zu wählen.

vorr metrreren amf dem örtrlch relerranten uanl<.b _ nicht rrur
ftl-T unfallgeschäd,lgte - erhältl,ichen Tarifen f{ir d.ie Arunietung
eineo vergleiehbaren 8rsärzfahraeugeb IEt grund,särzlich nUr d,er
gninstigere Mietpreis alE zur Herstellrrog objektriv erforderlich
ersetzbar (e. hierzu BGH rn Nrftt 2006, 260 rf . r:nd 2106 ff,"; tsGH
i n  Z v F  2 o o 9 ,  Z Z  f f . ) -
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Ein diesem normattarif, übersteigender Unfallersatzbarj'f ist nur

zrlr Setradensbehehung erforderllch, glelur e$Cwed'er aufgrrrnd' der

besonderen, TJ|lfallsituation besondefe Umstände eirren bötreren trreis

betrtebswirtschaftlich rechtfertigen oder weür dem Geschädigten

in $einer konkreEen Sltuation ein g{Instigerer Norma}tarif

aumj.nd.est auf Nachfrage nicht ohne weiteres zlrgäng'Iich war '

Der Ceschädigte verseößt rroch nicht alleirr deshalb gegen seine

pflicht zur schadensgeringhaltung, wei] er ein Kraftfahlzeug zu

ei:rem unfall€tsätZtarif anmietet, der gegenüJrer dem Normaltarif

teurer iet SOWeit die Besonderheiten dieees Tarifs mit Rücksicht

auf itte rrnfaltsituation - etwa die vorfinanzierung'. cas

Ri.siko elnee Ar.Lefalls mit d.er Ersatzforderung wegien falscher

Ber^rerCung d.er Anteile am Unfallgesehetren drrrch derr Kunden

oder dae Mietwagenr:rtEsrnBhnen oder äkrnliches - einen gegenüber

dem Ilormaltarif höheren Preis rechtf,Ertigon, weil sie auf

Leistr:,*gen d.es vermieters beruhen, &ie durch die Begonderheiten

der UnfaLlsitu,aElon veranLasst sind. Ftr die Prüfung der

betriebswirtechaftlidhsn Reeh!ferttgrrngen eines gemäß S 287

ZpO Uu schätzend.en unfalLersatzLarifes kommt es nieb-t auf die

Kallcrrlatiorr d,es konkreteh. Unuernebmens Eur- Die Prüfüng känrr sich

dararrf beachränJ<en, ob €pezifieclre r.eisEulgen bei der Vermlecung

afl Unfa.Ilgeschädigte allgemeln einerl Aufschlag rectrtferligen

wobei unfer tJmsEänden aüch ein Pauschaler Aufechlag auf den

Norrnalearlf, in Betraeht }commt (s- hierzu BGII N'Iv0 2005' 360 ff '

nnd  1726  f f .  und  2106  f f  -  i  BGI {  Z fF  2008 ,  22  f f ' )  '
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rsr, ej-n rfber dem Normaltarif liegender preis nicht wegen
besonderer umstärrde der Unfallsituarion erfordcrlich, karrl ein
Geschäd.igter im ruinbtick auf die geborea-re subj ektbezogene
schad.ensbecrachtr:ng dennoch einen höheren prej-s ersrattet
verlangen. wenn thm untet zurmrtbaren Anstrengt"türg'en auf dem in
seiner Lagie relevanten Ma-rkt - aumindest auf trtaclrfrage - keln
ttese:atlich grjnstigerer Tarif eugän'gig r^rar (s, hierzu BcH N,ft{
2 0 0 6 ,  t ' 7 2 6  f f  .  )  .

Da d.er Kläger hier für die. t*tietwagenkosten nichr in vorlage trat
und du:rctr die Kreditierung d-er Mietwagenkosten unfallbed.ingte
Melrrreistrngen der Mietwagenfirma K.s.c. Autovermietr:ng in
Ansprrrch nahm, war das Anmieten eineg Ersatzfahrzeug:es zum
Unfallergatztarif erforderlich "

Zur Ermittlung der erford.erlichen MietwagenkosEen kann irn Ra_b,men
des S 287 ztro auf den Schwacke-Mietpreisspiegel zurückgegriffen
werden (s. hierzu BGH Nix{ z00E , zra6) r:nd. der erf,orderriche
Iltrfarrersatztarif d'rch einen pauschalen AufschraE auf den
Normaltarif beEtimmt werden (s. hierzu BcH N.lw 2eo7, r44g), wobei
zur Bestitnnrung d_ee llrrfallersatztarifes ein pauschaler Aufschlag
in Höhe won 20 I sachgerecht isc (ebenso r,and,gericht. Karlsruhe,
9 -  z i v i l kan rmer ,  u rEe i l  vom 2g .03 -200g .  Az .  9  s  116 /07 )  .

nie BekJ-agt,e hat nicht dargeJ-eg.t r:.ud bewiesen,
K1äger drrrieh. das Nichtalmieten eines Fatrrzeuges
gü'stigeren Normalrarif die ihm gemäß s zs4 BcB
Schad.ensmindenrngrapflicht verletzt hat -

dase d.er
zu einem

obliegende
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Ein Geächädlgter bat unabhätrEig von der Frage, ob ern.

Unfallersatztarif aufgrund unfallstrlezifischer Koetenfaktoren

gerechtfertigt lst keinen Anspruch amf das Erstatten eines

gegenühr dem Normaltarif teurerell Tarifes werur feststeht, dase

de*n Gescbäd.igten ein gnrnsEigerer Normaltarlf bekannt oder in der

kOrrhretefr SitUation ohne weiteres AUgänglich \,tar, So rlnss rhm

eine eofclae kostengrrlnetigere Anmietung unter dem Gesiclrtspunkt

der ihm gemäß g 2s4 BGB obliegeoden Schadensminden:lgspflichl

zugemutef, werden korUrte (s- hierzu Lrandgericht Karlsmh,e, I-

Z iv i lkammer,  Ur te i l  vom 28-03.2008,  Az.  9  3 7L6/07 und Ur te i l  vom

22.02.200S,  Az.  9  s  693/06 r rnd I  s  +1.E/} ' l  sowie BOH N. l I t {  2007,

L676  f f .  )  .

Dem Geechädigt,en ist ein Normaltarif ?ugälglich, wenn er
- obwohl ihm diee zumutbar ist - nicbt berej,t ist. eine

Kautrion zu Leisten oder in Vorkasse äu treten um d,ie Anmieturrg

zum Normaltarif zn ermöglichen. Ist dem qesehädiEten eine

Vorfina;naiemng mögLi.ch uäd zumutba.r, ist er hierzu zur Erlangiung

des ihrtt aa.mitr zugängllchen Nonnaltarifes r:lter Berücksichtigr.urg

der ihm gernäß S 254 BGB obliegerrden Scha.densrnlnderurrgspflicht

verpflichtet, wobei für die voraussetzungen der Verletzung

d.er SchaderrsmilderrrngspflichL uwar gnurdsätzlich die BekJ.agte

,darlegr:nEs- und beweiepf lichtig ist, Jedoch den Rläqer als
GeschädiEtep eine sekundäre Darlegrrngelast trifft (s- hierzu
LandEericht 'Kerlsruhe. 9. Zivi lkarnlt€f, ürteit vom 22. 02.4009, Az -

9 S 693/06 und BGi{  N ' t9{  2007,  1676 f f  . ) .

Da die Beklagte nicht d,argeregt und r:nler Beweis gesterrt
hat, 'daes der Kräger zu einer vorfin'anzlenrng finanzierl in
d.er Lage qar, hat Eie einen verstoß des Krä.gers gegen d.ie
Schadenemi:rdenrugspflicht durch das Anmietän eines Fahrzepges ELrm
UnfaLlersatztarif nicht nachgewiesen -
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Die Be}clagte h.a"t keine UrnstänCe angeftllrE, aus denen sich eirre
Möglichkeit des K3.ägers zur Vorf,inanziertutE ergibt.

Für den streitgegenetändLichen AnmietzeiLraum sind zur Berechnrrng
des }Io:martarifes f,iir die Mietwagenkosten der Modtrs unc der
Mediar r r:-nd 2 des Sctrwaclce*Automietpreiseplegels 2OO7 zugrulde
zu leg'en, wobel auf d1e Tarife am ArrmieLort abzustellen ist
wrd der Unfallersatztarif durch einetr ?0 prozentigen Alrfschlag
auf den Normaltarif zu bestirnmen ist (s. hierzu BGH NJII zo08,
151s ff . und l-raadgericht Karlsruhe,
2 8 . 0 3 , 2 0 0 8 ,  A z .  g  S  1 1 6 / 0 ? ) .

9. Zivi lkammer, Urtei l  vom

Da. keine enha].tsprrakte dafür ersiehtlich eind., dass es f,ür
den Kläger uicht votrhetrsehbar lvGlr, dass wäFrrend der Reparacur
s.eines Fahrzeuges das AnmieBells einee Ersatzfa]rrzeuges f,rlr einen
Zeitraum der eirre woche tibersteigt erforderlich werden wird,
war ihn die rnenspruchnahme eines gegenüber dem Tagestarif
gtinstigerererl Wochentarifs zumutbar.

Da dae beschädigrte ralrrzeug des Klägrere der Fahrzeuglclaase 3
zuzuordnetr wär, kann im Rahrnen der schAtzrrng der erforderrichen
MietkoEten auf die Mietpreise dee Schwacke-Automietpreisspiegels
2007 Für Falrrzeuge der Krasse B zurtrekgegriffen werden.

lterlll man bei der Erulttlung der e,rforder]Lchen Ml.etwagenkoeten
von den Koeten für eln Fahrzeug der Gruppe '3 

ausgeht, ist im
worlieEenden FalI ein Abzug von 5 * erspärter Elgenaufwendrr4gren
worzr}Ilerhmen, da bei -der UrmittlUng der erford.e,rf ichen
tYlietwagqnkosten ilie Kosten frir ein Fabrueug der Gruppe 3 urrd
nicht die nach den schruacke-F.uuomj"etpreJ-sspiegel 2o0z deuttich
niedrigereren Kosten für ein Fahrzsug der Fahrzeugklasse 1
zugrunde gelegt üturden rxrd. d,a es daher sactrgrerecht ersc1.ei4t, im
üIegie der vorteilsausglelchr:rrg die ersparten. nige4aufwendgngen zu
berüchsichtigen.
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oies h$.tte hei der nrrnitth:ng der erforderLichen Mietwagenkosten

nu-r 'unterbleiben können, fa1ls bei der grmittlurqr der

erford.erlichen Mietwagenkosten nicht die Kosten ftir ein

FahrZeug der Glrppe 3 sondern für ein klaseenniedrigereres

Falrrze,ug zugrrunde gelegt worden wären (s ' zum WegfaS'} des

E5-genereparnieabzuges beirn Geltendrrachen der erford'erlichen

Kosten für ein klaeeenniedrigereres Fahrzeug Palandt' BGB

Kommentar, 61 - Auflage 2008, S 249 Rrt 32) '

Darrlber hinaue slnd dem Kläqer die eff,orderlichen Nebenkosfen

z1r ersuagten, wObei ffrr die erstättungefähige Höhe entweder

auf dLe im schwacke-raietpreisspiegel gena-nrrte NebenkostenhÖhe

oder soweit diese gerlnqer sind auf die in Rech:aung gestellten

tseträqe zurückzugreiferr ist (s. hlerzu f,and.gericht Karlslruh.e, 9'

Z i v i l kammer ,  U rLe i I  vom 22 -02 -2008 ,  Az '  I  S  418 /07 )  -

Koet€fl für die vollkaskoversi,cheruJ4f, d'ie ltinterreif,en sowie

da.s Zuetell-en und. Abholen dee f'Iietfahrzeug'es sl"nd dem Kläger

not$tend.ige Korten zu eretatten.

nie Kosten für die Vollkaskoversichenrng warerrl. erstattungsfähig,

da der K}äger a1s Ceschädlgter ein schutzvrütdiqeö Interesse hat

f{Ir d-ie ,Koe;tert eine,tr eventuellen BesdhAdi$ng des uietfa}erzeuges

nicht aelbdt aufkonmen zu m{lssen aurnal Mietwagen in der Rege}

trteuer und damiE höLrererruertiger sind a1s das'beeehädigte Fahrzeug

(e'. hiera-u Larid-gericht Karlsruhe, 9,

A 9 . 0 3 . 2 0 0 8 ,  A k t e n z e i c h e n  g  S  A ß / 0 7 ) ,

Zivilkarnmer, ürteil- vom

Da der Kläger nicht ausreLehendr, dargetregt urrd unEer Beweis

gestell-t ha.t, dass für d.en Anmietzeitraum die Benutzung des

Fahrzeuggg dr:rch einen Zweitfährer erforderlieh war, waren die

Zusatzkosten für eine$ Zv€iitfatrrer niehts zu erstatten-

Die

fur

aIs
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Da im R.ahmen dee S 249 BGB nur die efforderfich.en Arrfwendungfen,

das, heißt d,ie Aufwendungen. die ein verstä-ndiger wirtech^aftlich

denJ<ender Menech in der t age des Geschädigten für zwecl,rnäßJ.g

und notwendig'halteu durfte, erstatstungsfähig Eind (s. hierau

Paland,tr EGB Kommentar 67" Auflage 2008 S 249 Rn. 12) genügt

es f{Ir die Erstattulgefätrigkeit der Koeten für einen Zweitfahrer

nichtr, dass da.s geechädigte Fahrzeug generell von mehreren

Pernonen gatrutzt wqrde, sonde]=r es ist aufgmnd der notwendigen

konkceten Sch,sdensbetrachtung erforderl"ich, da-ss auch Eerad.e im

Anmletzeit-raüm eine Aiutzung dureh [teh.f,ere Persorren erforderlich

!'teI .

Dies hat der KläEer nicht a[sreichend dargeleEt-

Selfet näch dem von der Bekl-agten al,s werspäteE gerügten vortrag
des Klägers ln R^ahnen der Hawüverhand}:ng, dass der K1äger
selbst miE seinem anderen FahraeuE zrrr Arbeit fahre aowie dass
sein beschädigtes zweitfahrzeug' von seinem sohn und seiner
Ehefrau gänutzt worden sei. wobei eein sohn, d,er im Scblehtdienst
arbeitet, dae Auto für Fehrten zur arbelt nutzte und seine
Eh.efrau das Auto nuLzte, um ihre im Nach_barhaus lebenden
zuckerhra-nken Eltern zu Arztbeeuchen zu fahren, wäre eine
Erforderlichlceit. der Rogt,en. für einen zweJtfalrrer, die serrens
der MleEwagenflrma rtit 249,90 EllR brutto berecbnet umrden, nicht
gegeben, da für einen Arztbeeuch auch ein ra_rri hätte benr:tzt
werden kön$en und da keine Anlraltspunkte dafür ersiehtlj,ch eind,
da-ss rfährend- der änmietr.rngszelt mehrere Arztbesuche worhereeh.bar
erfond.erlich oder g'eplant waren.

Ausg'ehend von ,{i esen Elruägmngen ergibt sieh für den Mietzertraurr
vom 27.LL.07 bis zl-lm LL.1-2.07 folgende Berechnr:Ig der
ers üat trrngsf ähi gen Mietwager,lkos ren ;

Grundpreis (Fahrzeuggrrr.rppe 3, pl.Z-e,ebiet ?6?) :



2 x Wochenpreis zu je il7} t81

Unf, a1 l-ersat z tari f aua cLr1ag :

zuzügJ-ich 20 + ( t88r3s EUR)

Eigenersparnis:

abzugl ich s B (56,50 EIIR) =

EIIR bruttö =
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94L, '14 EUR bnrtto

1 " . 1 3 0 .  0 9  E T J R

1 . 0 ? 3 , 5 9  E U R  b r u t t o

249 ,90  EURbrutrtö

1 _ 6 6 ,  5 0 EUR brutsto

45,22 EIIR brutto

456,+4 EUR hrutto

l - , 5 3 0 , 0 3  B U R .

Nebenkosten:

Vo1lka"sko (nach Vertrag) !

14 x 15,00 EUR. raetts = 210,00 EIIR netto

Winterreifen (nach vertrag) :

14 x  10,00 EUR net to  = 140,00 EUh net to

Zuetellü.qg/Abhok:ng (n+eh VerE:rag) ;

38,00 EIIR neEto =

Ggeamtnebenl<osterr:

Erf orderlictre Ge sanntrmietkos ten :

Hierauf hat die Beklagte bereits. 697,34 EtlR .Eezahlt, so daes dem

K1äger auf die Mietkoeten noch ein Restbgfrag in Höhe von'832,69

ßUR zr1 erEtätterr isE-

soweit der KJ-äger den Ersata höherer Mietwag'enkosten verlangt

d.ie zuläpsige Klage a1s uSbegrürrdlet abzuweiseD.-

Zudem hat, der l(läger gegen d.ie BeklaEte einen Aneprucn auf Ersatz

au.ßergerichtlicher Anriral-tsJtosten in Hö]re won 155,30 gUR gemäß den

S S  7 , 1 8  S t V G ,  8 2 !  A b s .  1 - ,  2  B G B ,  1 A b B .  2 ,  4 9  A b 3 ,  L  N r '  l -  S t V O ,

6, 24 SEVG, T, 3 E,f IVG (al te Fassung).
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Die Rectrtgarrwaltekosten sind. dern K'_äger als notwendi_g.e
Reclrtsverfolgr:rrggkosten im Ratrmen des schad,ensersatza*spruches zuerstatterl (s" hierzu palandt, BGB-Korrne:ntar, 5Z- Aufla.ge 200g, S2 4 9  R r l  3 9 ) .

Zwar war ffrr die serechnung der erforderl_ichen a.ußergerichtlichen
Rechtsarrrraltskoste.. nicht der streiEwert der Klageford.eru'g lnHöhe von 922'00 EIrR sondern ledlElich der lilert d.er tatsächlich
rrqch offenen Mietforden:ng in Höhe von g32,69 EUR zugrrrrrde zulegen' wobel von d,em Rlägeg Elngen.mme'en Gebü]rrensa.z einerGebtrhr in ltöhe von lr g ausgeg-ange' wu.rd.s. da der Kläger 

-;;,

den außergericbelichen RechtsanwarEskosten jedoch lediglich einen,r-\ darunter liegenden Teilbeträg in !röb.e von 155,30 p:UR geltend.macht' war dieeer Betrag in *ol^ler IIöhe zuzuaprechen (trotz desGehütrreneprr:nge) .

Di'e zugesprochenen zinsen wätren a'e prozesszinsen gemäß s ?gr. BGBzu erstattep.

Die Nebenenrseheid,r:ngen beruhen auf defl S$ g2 AbE. 1, Z0B Nr^ 11,7e9  S -  Z ,  7 \L  ZDe ,  63  Abe .  Z  cKG.

KohIer

Richterin am Amtsgericht


